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Diese Ausführungen geben die Rede zur Verfasfungsfeier 

der beiden Breslauer Hochschulen am 2^. ŝuli l9^2 wieder.



Ul agni f i zenzenl

liochansehnliche Ve r s a mml u n g !  

lUebe Kommi l i t onen!

s^benau fünsßig ^ahre sind vergangen seitdem an dieser Stelle
^  ein Wann für die Universität bas Wort ergriffen hat,, der 

wie kein ^weiter Deutscher des 1 9 . Jahrhunderts in machte 
voller Geistesarbeit sein ^eben den Rätseln der menschlichen
Gemeinschaften und dem Wesen ihrer Verfassungen geweißt hat.

Dtto Bi e t ke  hat hier 1 8 8 2  in der Glanzzeit des Bismarckischen 
Reiches vom Ringen der Deutschen um ibr Recht berichtet^). Die
Rechtsordnung ift ihm in erster l înie zivile ift ihm ^riedeno^ 
ordnung der Verbände^). Ls gelte zu erkennen, daß ,,,ein Dell 
der Impuls^ die unser Handeln bestimme^ von den uns durchs
bringenden Gemeinschaften ausgeht" )̂ und daß wir kraft der 
Rechtsordnung Gemeinschaftsleben mitleben.

Als Bierke in seiner berühmten zweiten Rektoratsrede dies 
Wesen der menschlichen Verbände verdeutlichen wil^ da bricht er 
in der Erinnerung an den Nrieg 1 8 7 0  in die Worte aus: "e s  
gibt Stunde^ in denen sich uns der Gemeinschaftsgeist mit ele  ̂
mentarer l^raft in fast sinnenfälliger Beftalt offenbart und unser 
Inneres so erfüllt und überwältig^ baß wir unser ^inzeldafein
kaum noch als Solches empfinden. Line geweihte Stunde solcher 
Art durchlebte ich in Berlin Unter den finden am 1 5 . ^uli 1 8 7 cr^). 

Der tapfere Offizier von 1 8 6 6  erwähnt aber auch hier auf  ̂
fallenderweife nicht den Urieg selbem den er mitgekämpf^ nicht 
das Heeî  in dem er mitgedient ̂  als die greifbarste Wirklichkeit



eines Verbanden Sondern er benutzt die Spiegelung der mobile 
machung dieses Heeres in der Volksbegeifterung, um für seine 
Idee zu werben. Das ift kein Zufall. Bondern in feinem ganzen 
Lebensweise stehen Heer und Nrieg nur am Rande derDsersaslilng. 
Die Bemeinschaftem die politischen Dränungen empfangen ihr 
Recht aus der Idee der Gerechtigkeit, auch abgesehen vom t r̂iegs  ̂
fall und ohne die Balis der Gemeinschaft des Nriegsheeres.

Un^ die kein glänzendes ^riedenszeitalter Schnell und gütig 
den Kämpfen eines kurzen Krieges entrückt, mag sich hier eine 
lmcke enthüllen in der idealistischen Verfassungslehre des 19. esahr̂  
hunderts. Wir vermissen eine Betrachtung der Rolle des Kriegs- 
heeres für die Rechtsgemeinschaft. Wir fragen nach den Wir^
kungen des ^riegsheeres auf die BtaatsverfaMing des Friedens.

Wenden wir uns dieser ^rage zu, so ringen wir damit um 
den Einbau der Erfahrungen des Weltkrieges in unsere Reiche
verfafhin^ und zwar gerade der Erfahrungen die unmöglich am 
Demobilmachungstage gereift sein konnten, Sondern die aus vier  ̂
undeinhalb dunklen ^riegsiahren dank ehrlicher und phrasenlofer 
Urbeit allmählich nach einem halben Utenfchenalter ans laicht treten. 

Im Staatsrecht des Reichs vor 1914 finden wir kaum Hilfe
für diese Betrachtung. Denn hier fetzte man ^riedensheer und 
Uriegsheer einfach gleich. Die eigentümliche Nraft des preußischen 
Heeres zog natürlich die Aufmerksamkeit des konstruktiven Juristen 
auch damals auf sich. Uber der Befehl des Offiziers an den 
Soldaten ift für ihn nur ein Unterfall der dienstlichen Unordnung
irgend eines Staatsbeamten an feinen Untergebenen^). "Nicht in 
den Grundsätzen über die Wehrpflicht Sondern in den Grundsätzen
des Beamtenrechts sind demnach die allgemeinen Rechtsnormen 
zu Suchen welche für das Dienstverhältnis der Offiziere maß^
gebend sind .̂ ^eder Soldat wirb sich gegen diese logische Untere 
ordnung instinktiv sträuben. Uber es ift nicht ganz einfach, den 
Übergriff, den l^aband hier begehe aufzudecken )̂. Denn sobald
man von dem stehenden tieer im ^rieben ausgeh^ ist der larieg 
nur eine äußerste Bewährung dieses miles perpetuus und die 
Rechtsordnung des leeres muß dann aus seinem (friedensstande
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erläutert und in Seinem ^riedensftande begründet werden. ^ben 
dies aber war vor dem Urieg die normale Denkweise. Bo wie 
mancher alte Dbrist den Urieg gescholten hat, weil er zu lange 
dauere und die ^riedensdisziplin untergrab^ so hat die Staats^ 
lehre der Neuzeit als Normalproblem der Verfassung das ^riedens^
beer des Utiles perpetuus gefetzt. Das entsprach der Erfahrung 
kurzer Uriegs  ̂ und langer  ̂ ^riedenozeiten. Diese Systematik
herrscht von Nlthuslu^ Bierkes berühmtem Vorgänger^ bis heut.
^m Frieden rüstet man für den Nrieg. Das stehende Heer und
die Flotte "sind die Bildungsschulen der ganzen Nation für den 
Urieg^). Das Uriegsheer schien nach ^riedensfchluß keine Nuf  ̂
gabe an den Frieden zu stellen ^). Sogar nach dem Aufbruch der 
Kriegsfreiwilligen 1813 galt der Utiles perpetuus dem dürften 
Hardenberg als die Ache feiner Btaatsverfashing. Nus dem U tiles

perpetuu^ d. h. aus der Tatsache des stehende^ wenn auch auf 
die allgemeine Wehrpflicht umgeftellten ^riedensheeres leitete 
Hardenberg nach 1815 seine Reformpläne für den preußischen 
Staat a^ nicht etwa aus dem Volksheer und der Dandwehr von 
der Uatzbach und von Leipzig. er meinte "der Utiles perpetuus 
und das allgemeine ^andrecht sind Schon allein hinreichend alle 
diese (alten) Nbhängigkeitsverhältnisse zu zerstören  ̂^).

entsprechend wußte das Besetz über den Landsturm nur zu
Sagen: er ist im ^rieben nicht organisiert^). Der Nrieg Selber 
lag eben außerhalb der vom Recht erfaßten Drdiiung.

^in Heerführer des Weltkrieges hat uns aber die Untere 
Scheidung an die Hand gegeben,, von der wir heut ausgehen 
wollem um die Rolle des ^riegsheeres für die Rechtsgemeinschaft 
des Friedens klarzuftellen: Der Beneral Beeckt lehrt in seiner
"Zukunft des Reiches  ̂ ^riedensheer und Nriegsheer zu trennen. 
^twas anderes if  ̂ so schreibt e^ das lieer im Urie^ etwas 
anderes im ^rieben ^). Daraus erhell^ daß wir nicht etwa von 
der Reichswehr Sprechen wollen noch weniger von irgend welchen  ̂
Problemen des Belagerungszustandes oder einer UUlitärherrschaf  ̂
Schon deshalb nich  ̂ weil nach Pitts Wort "unter allen Regier 
rungen die eines Utilitär^Regiments stets die kürzeste ift .̂



Wir sprechen von der Lebensform und Lebenserfahrung des 
tiriegsheeres als der Basis der Rechtsgemeinschaft des Friedens.
^  ,,Hier in der Nrmee, wo Herrschaft und Dienstbarkeit not̂  
wendiger und stärker als anderswo gezeichnet sind, da keimte
wieder eine Persönliche Ulacht, eine wahre Nutoritâ  emPor . . . 
Und obgleich der r̂ieg ein gewaltsamer Zustand ist,. in welchem 
die Begriffe des Rechts leicht verletzt und vergessen werden so 
weiß doch jeder durch richtiges Gefühl die durch V̂erlegenheit 
erworbene Herrschaft von dem UUßbrauch der Bewalt zu untere 
Scheiden̂ ). Bo bereitet sich das Recht vor. Deshalb steht ohne 
Paradoxe wie etwas Natürliches gerade am ende des Krieges
von 1866 bas reichsgründende Wort: "Wir wollen nicht in einer 
gewalttätigen sondern in einer rechtlichen Gemeinschaft lebend ̂).

Die Btreitkräfte des leeres durchwaltet eine einheitliche Bewalt. 
Weder der Führer noch die Ulannfchaft sind ungestraft selbständig 
zu denken. Bondern der eine heißt nicht umsonst Hauptmann, 
die andern nicht umsonst seine Deute. Das Haupt verantwortet 
die l̂ eute und die Deute haften für ihr Haupt. Die Rechtswiffen̂  
Schaft fragt meistens nur nach der Haftung eines Gewalthabers 
für Verschulden feiner l̂eute. Nber̂  die umgekehrte Haftung ist 
es,, die den l̂ rieg zum Revolutionär der Verfassung macht. ^nud^ 
quid belirant reges,, pleetuntur Achim. Das ist auch ein Rechtŝ
satz, der die Beschichte durchzieht und heut wieder neu hervortritt. 
Die Befolgschaft büßt für den ^ühre^ Ungehörige find Beiseln
für das âmilienhaupt. überall dort̂  wo lebendige Bewald 
verhältnisse bestehê  bilden sich zwingende Haftungsfolgen. Und
so auch vor allem im kiriegsheer. Deshalb wirb hier der Brund
gelegt für den Frieden. Statt daher philosophisch von der Idee
der Gerechtigkeit au szu g eh e^  gehen w ir einm al soziologisch von
der r̂iegsgemeinschaft als der Rechtsguelle der r̂iedenszeit aus. 
Denn da alles Recht nicht nur dem înen recĥ  sondern auch
dem Undern billig sein muß,, so gibt es Recht nur unter R echts-

genossen und unter gleichen. Wie nu^ wenn jeder Urieg die 
Rechtsgemeinschaft stiftete und die Verfassung neu bestimmt^ die 
aus diesem konkreten ttrieg als die neue konkrete ̂ riedensordnung



hervorgeht und welche die Ansprüche und Pflichten der Benossen
von daher gerecht zu verteilen weiß 7 Berade neuerdings hat 
man krafwoll darauf hingewiefê  baß Richtê  Kläger und Bê  
klagter nur als Glieder einer Rechtsgemeinschaft um ihr Recht 
wissen und kämpfen können. "Nein Recht,, das, weil es sich im 
Bericht verwirklicĥ  nicht auch Gemeinschaft stiftete . . . Das 
Rechtsvolk findet der Richter in seinem Bewußtsein vo^ indem 
er richtet." "Recht ohne êricĥ  Bericht ohne Recht ^  beide 
undenkbar. Recht ist immer zeitlos unter der Bedingung daß
es sein positives Bericht, seine Zeitlichkeit bei sich hat.̂  "Nur 
ein Blieb der Rechtsgemeinschaft kann Richter sein,. wie dies ebenso 
für den zu Richtenden gilt̂ ).

Diese scharf geschliffenen Sätze geben uns das Recht zu unserer 
r̂age: Wo wird diese Gemeinschaft gestiftet 7 Im Frieden oder 
im Kriege? Und wir wollen, um die Erforschung dieser t̂age 
in f̂luß zu bringen,, hier die Nrbeitshgpothefe wagen: im Kriege.
Das r̂iegsheê  nicht das r̂iedensbeer stellt das zentrale Ver̂  
fafhingsproblem der RechtBgemeinschaft auf. Denn im r̂ieben
trennen sich Staat und Volk. Uber hinter dem Wann im ̂elde kann 
kein BchuPomann stehen. Im Krieger ist der Staat und das Volk
zugleich. Wo immer nämlich eine Rechtskontrolle unmöglich iŝ  
und wo trotzdem staatliche Iwecke von Privaten verfolgt werden
da haben wir nicht Staat und Gesellschaft als Gegensätze, sondern
da tritt Bemeinfchaftsordnung ins lieben, wie das ein marxistischer
Beobachter bei Kriegsausbruch mit genauen Einzelheiten belegt 
hat̂ ). Und er ruft aus: "Wir können sagen, daß sich am rage
der Mobilisierung die Gesellschaft die bis dahin bestand, in eine 
Gemeinschaft umformte ̂).

"Kriegsdienst macht freî  ist ein alter Rechtssatz. Wer am 
Nrieg aktiv teilnimmt , wird damit aktiver Rechtsgenosse der 
r̂iedensgemeinfchaft. Der Streit um das Btaatsbürgerrecht von
Kriegsteilnehmern ist allgemein unter diesem Besichtspunkt durchgeh 
fochten worden^ und zwar gleicherweise von dene^ die das all̂
gemeine Wahlrecht daraus abgeleitet h a b e ^  wie von dene^  die



jeden, der unter Deutschlands Bahnen kämpfte, a ls Deutschen
rechtlich anerkennen wollten.

Uber mehr noch: Das r̂iegsheer erzwingt ie nach den berr̂  
sehenden und das Zeitalter in Kriege hineintreibenden Zielsetzungen 
eine wechselnde Verfassung im Frieden. Denn bas r̂iegsheer 
bewährt tobesbereit einen Blauben. Sonst würde es ia nicht 
von einheitlicher Bemalt getrieben. eben die Bestalt der Rechtŝ  
ordnnng durch den im tirieg bewährten Blauben der kämPfenden
Volksgemeinschaft ist heut bei uns in krisenhaftem Werden. Des^
halb mag ein historischer Rückblick uns die weiteren Zusammen^
hänge dieser ttrise erschließen helfen. Die ltrife selbst ist not̂  
wendig. Denn die Sterne, zu denen die kriegführende Heereŝ  
gemeinschaft aufblickt, wollen wieder einmal wechseln. Die ̂ riegŝ  
gründe, die man betont und voranstellt, bleiben nicht immer 
dieselben. Im Befühl für diese Wandelbarkeit hat man oft eine 
logische lUasstfikation der r̂iegsursachen und der Brünbe für 
einen ktrieg versucht̂ ). Wir wollen keine systematische Nuf̂  
zählung unternehmen, da sie schwerlich etwas überzeugendes hätte.
Bondern getreu unserm Thema: r̂iegsheer und Rechtsgemeinschaft 
fragen wir nach dem historischen Wechsel der Dominante im
r̂iegsglauben. Wir fragen darnach, weil die Ratio des Friedens 
aus dieser iäraft des ̂ riegsglaubens die Bausteine ihrer Verfassung 
ieweils hat nehmen müssen. Unser Wissen kann immer nur 
unserem Blauben das Haus bauen.

Dann ergibt sich ein relativ einfaches Bild. Denn wenn wir 
uns auf die christlich abendländische Zeit beschränken, so brauchen
wir nur drei große Möglichkeiten der Kriegführung ins Auge zu 
fassen: den religiösen Glaubenskrieg gegen Ungläubige, den Polî  
tischen Bleichgewichtskrieg im Btaatensgftem und den sozialen 
Bürgerkrieĝ ). Wir Scheiden dabei die an sich bedeutsamen, weil
glauben und Recht eines Uralters bezeugenden Fehden der Stämme
und BiPPen, die noch das ganze Ulittelalter nachhaltig durchzogen 
haben, ausdrücklich auŝ ). Denn nur die große Beschichte von
ktarl dem Broßen bis heute und die großen Kriege sind mit einem 
umfassenden geistigen Rüstzeug ausgefochten worden.



Dabei ist keinen Augenblick zu verkennen, daß zu allen Zeiten
Nriege aus allen erdenklichen Leidenschaften geführt worden sind
und geführt werden. W ir sind weit entfern^ die Buntheit des 
Bildes zu übersehen. Und trotzdem wird es sich als sinnvoll 
erweise^ das jeweilige Leitmotiv der ^riegsgläubigkeit einmal 
auf seine Bedeutung für die ^riedensordnung zu prüfen. Denn
drei ganz verschiedene Verfassungen haben sich von daher ergeben: 
des alten Reiche des modernen nationalen S taa ts  und drittens
des politischen Gebildes der neuen Wirtschaft und Gesellschaft in
das w ir uns hineintasten. Berufene und Unberufene beschwören 
heute Reich,, Staat,, Nation und Gesellschaftsordnung. I n  fürchten
lieber W irrnis wird das alte Reich mit den Btaatswesen der Utoderne 
und den Bozialwünschen der Zukunft ineinandergeknäuelt. Uber
iedes dieser drei Gebilde ruht auf anderem ^riegsgrunde auf und
deshalb wollen w ir sie in ihrer UriegsverfasMng gegeneinander
einmal scharf abheben.

11.
Rufs Broße gesehen hat das erste Reich der Deutschem das

Heilige und Römische Reickh nur Glaubenskriege führen können.
Beine Verfassung basierte auf dem Kriege für die Kirche und für 
Christus. Schon ^ a r l  U tarte lrs  Bieg über den Is lam  im 8. Iahr^  
hundert erzwang in zwei Utenfchenaltern den Sturz des mero^
wingischen Btammeskönigtums und seine Ersetzung durch das 
Priester̂ önigtum Pippins und die Naiserwürde Narls. Als christ̂
liebes Heer organisiert Narl der Broße den V eren as  ^raneorum ^). 
Die Grundlage der ReichsverfaMing wird das in der antiken Kirche 
unbekannte Amt der Heeresgeiftlichkei^ der eapella. Die Priester^ 
Schaft,, die das Heiligtum des Reiches, die eaPPa des Heiligen 
UIartin, ins ^elb führt, heißt darnach eapella. Sie steht als
einzige im fränkischen Heeresverband und sie wird von daher zur
Ientralregierung des Friedens ̂ ). Die Kapelle schiebt sich vor
den gesamten Sprengelklerus der Diözesen. Nicht a ls erzbischof 
von W ain ^  Sondern von der R ech tfa lls  a ls  Rrchi^eapellanus der
fränkischen Kapelle zu Frankfurt am Utain und als Nrchieaneella^



rius der Uapelle des Uaifers hat der Primas der Deutschen
1000 âhre lang, bis zu Dalberg die Reichsgeschäfte maßgebend 
geleitet.

în führender Nanonift hat die l̂ age So zusammengefaßt: ̂ )
,,Der Urieg zwischen gläubigen und Ungläubigen ift für die 
Gläubigen gerecht. Diesen gerechten Nrieg zwischen gläubigen 
und Ungläubigen kann man den römischen r̂ieg nennen. Ulan
nennt ihn rämisch, weil Rom der Bitz unseres Glaubens und
unsere Wutter ist. Im Römerkrieg gibt es keinen Waffenstillstand
keine Treuga. Denn man muß ihn täglich führend Daraus 
folgt der Rechts fath, der öfters praktisch geworden ift: Wer den
Römerkrieg führ̂  ift der wahre Kaiser. Hingegen der Kaiser,, der
nicht für die Nirche streitê  verwirkt Sein Amt ̂). Und nur als
Blaubenskämpfer und als Vogt der römischen Nirche kann der 
Naiser aus deutschem Haufe ̂) die Büd^ und Westdeutschen Stämme 
zum Rämerzuge aufbietem die Ritterschaft im Dften aber gegen 
die heidnischen Wenden und Slawen: Des Reiches Dienst soll 
jeder Belehnte erfüllen binnen deutscher Zungen die dem römischen 
Reiche untertan ist. Nile abe^ die osterhalb der Saale belehnt 
ltn̂  die sollen dienen gegen Wenden,, Polen und Böhmen. Dieser 
Satz des Sachsenspiegels reflektiert in den kriegerischen Alltag die 
Teilung der Aufgaben gegen Rom und gegen bas UliMonsgebiet ̂). 

"Die fränkische und die deutsche Ostpolitik werden so deutlich 
wie möglich aus dem Bereich einer engbegrenzten r̂oberungŝ  
politik in die höhere Sphäre der universalen Aufgaben eines
abendländischen Imperium ̂ hristianum erhoben, denen als letztes 
Ziel die Zertrümmerung der heidnischen Bötzenbilder und die ein̂
gliederung der Heidenwelt Europas in die Organisation der 
christlichen Nirche gesetzt w ar" ^ ). Die gesamte DftmiMon der
Deutschen von 800 bis zur Schlacht bei Tannenberg beruht au f 
diesem Anspruch der ^ranken und ihrer Heeresgenoffen, das Heer
der Kirche zu sein. Die Bachsenkriege Narls sind nur das erste 
Blieb in der êtte der UliMonen Dttos des Broßem der Wallfahrt 
Dttos III. nach Bnese^ der Taten Heinrichs des l^öwe^ Hermanns
von Salza und der Heiligen Hedwig. Sobald man die Sachsen̂



bekehrung durch Uarl bedauert, wie das heute Ulode ist,. gibt
inan die âiferherrlichkeit des Ulittelalters preis. Neben dem 
Bachfenmgthos vom Bachfenfchlächter ^ a r l  Steigt dann unweigerlich 
der Tschechen^ und der Wendenmgthos empor. Von W idukinds Taufe 
vor ̂ a r l  bis zu Hussens Verbrennung durch Sigismund reicht e in  Reich.
Deshalb ist jedes Zusammenleben der Deutschen mit den Völkern 
Büdeuropas und der Randstaaten für die Deutschen und die andern 
abhängig von unserer Beugung unter diese Reichsvergangenheit. 
Das hat gerade ein Tscheche seinen Landsleuten zu predigen sich
bemüht ̂). Wem der Bieg der ^ranken am Büntel über die
Sachsen Unglück und Unrecht if  ̂ das heut zu sühnen bleibe der 
gibt damit unfern östlichen Nachbarn eine gefährliche Waffe in 
die liand. Die Ehrfurcht vor dem ersten Reich und die einfachste 
politische Vernunft gebieten dasselbe: die geschichtliche Wahrheit 
dieses Reiches so wie es wah anzuerßennen. Durch keinen Utgthos 
dürfen wir uns die herbe Bröße dieses kirchlichen Reiches und 
kirchlichen Naifers rauben lassen ^). Alles germanische Volkstum 
wäre längst vergangen^ und europa so gut wie Deutschland wären 
geographische Begriffe unter islamischer oder mongolischer Herrschaft 
ohne die christlichen Reichskriege. Der "Nreuzzug^ ist daher nur 
die Fortbildung des unter ^arl dem großen geschehenden Wechsels
aus dem Re^ ̂ raneorum in den Imperator ehristianissimû  aus
dem e^ereitus ^raneorum in den e^ereitus (^hristianus. Schon 
Papst Nikolaus I. ergänzte die schwach gewordene Naifergewalt
des Späten Karolingers in Büditalien durch fein Versprechen an 
das ^rankenhee^ ieder feiner Nrieger erwerbe sich die himmlische
Seligkeit als Streiter der Uirche ^).

Zu Nreuzzügen gegen die Ungläubigen werden alle rechten 
und eigentlichen Uriege. Alle Fehden im Innern der Christenheit
hingegen werden verworfen und eingeengt durch Botteŝ  und 
ândfriedenseinungem durch iene Treuga Deh die der "Römerkrieg^

nicht kennt! ^üh rt m an innerhalb des Abendlandes trotzdem N rie^  
so muß der ^eind zum mindesten ein Hetzer sei^  wie die Rlbigenfer 
oder Später noch die HuMten. Und aus der Drdnung des tUrchen^ 
heere^ mit Bischöfen und ^b ten , entspringt die Verfassung vom



Reich und Reichstag im Frieden. Nur Rechtgläubige sind kriegst 
fähig. Nur ̂ riegsgenoCen geben und nehmen Recht von einander:
Berichtsgenosse ist also nur der christliche Pair im Heeresschild. 
nieder untere Heeresschildgenosse muß einen Pair seines Begners 
im Prozeß als Seinen Vogt auftreten lassen. Soviel Stände, soviel
Berichtsbänke gibt es auch ̂ ). Die Romzugordnung beherrscht bas 
gesamte Reichsrecht. Um das Reich zu retten wollte der letzte 
Ritter Ulâ imilian 1S11 gen Rom ziehen Bapest̂  und Nagserthum 
einzunehmen. Der Kaiser plante also am Bpätabenb dieses liirchen̂  
reiches selber Papst zu werden nur um die Manövrierfähigkeit 
im Reichskriege wiederzugewinnen ̂). Denn inzwischen hatte sich 
der Papst zum wahren Naiser,. zum Berus Imperator aufgeworfen. 

Die Kirchen werden daher auch im r̂ieben die Dienststellen 
und Behörden für den Ausbau dieser Reichsverfafhlng. Die 
Türkensteuer ift noch 1518 von den Rbendmahlsbefuchern an der 
Uirchentür eingesammelt worden. Denn auf die eigentlichen Nreuẑ  
züge folgen als Glaubenskriege die Türkenkriege.

Die Türkenkriege sind es vor allem, die dem Haus Habsburg 
bis ans ende des alten Reiches einen Schimmer des echten Naifer̂  
tumes erhalten haben. Als schon längst am Rhein und am Po 
die reine Staatsräson dominierte,, da war im Dften die Abwehr
des Halbmonde^ z. B. 1683 vor Wie^ noch die von der Kirche 
gesegnete Verteidigung des Glaubens gegen die ^Barbarae
Nationen" wie unter tiarl dem Broßen.

III.
Banz anders das zweite Reich. Der neudeutsche, bismärckische

Staat hat eine rein machtpolitische Herkunft aus den Kämpfen 
des weltlichen Btaatenfgftems. Blaube und Nirche haben bei den
Beziehungen der deutschen einzelftaaten zu Frankreich, Rußland^ 
Habsburg und England keine Rolle gespielt. Der Verlust von 
Uleî  Toul und Verdun der Abfall Sachsens von der Bache der
Protestanten im 80 jährigem Nrie^ bei dem gerade Schlesiens
Protestanten geopfert worden sind, die Pensionen Ludwig ^IV. 
an den großen Uurfürftê  Friedrichs des Broßen Bündnis mit



Frankreich gegen Ularia Theresia, sie alle stammen aus einem 
anderen r̂iegsglauben als dem des alten Reiches. Sie setzen
voraus einen Bruch mit der Ideologie des Glaubenskrieges. Und 
in der Ta^ eine Schrift wie die Luthers an den christlichen Adel 
deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung von 1S20,. 
hat gerade die UriegsverfaMing des ersten Reiches wirksam untere 
miniert. Denn sie legt Bresche in die Türkenkriegsideologie und
lähmt Narls des V. Nampf gegen den Bundesgenossen der Türkei 
gegen ̂ ranz I. Weint sie doch,, die kardinale trieben es schlimmer 
als der Türke! Und noch nach einer anderen Beite zerstört Luther
den tjoftiŝ Begriff des Reichsrecht̂  im Netzer. Netzern braucht 
man sein Wort nicht zu halten hatte es 1415 in Konstanz gê  
heißen. Luther gibt den Böhmen ausdrücklich rechte weil sie den 
Beleitsbruch an Huß und Hieronymus noch nicht verwunden
hätten ̂ ). "Damit wider Bottes Bebot geschehen̂  . . . ^Darum 
müssen wir warlich die warben bekennen und unser rechtfertigen 
laffê  den Behemen etwas zugebenn̂ . Damit ist der Hetzer 
als hostis unmöglich geworden. Steht aber erst einmal der 
Netzer innerhalb der Rechtsgemein schaff so fällt das Kernstück der 
kirchlichen Nriegsideologie für die innerchristlichen Nrieae!

Das Luthertum ist von daher, wie der feinsinnigste Kenner 
der deutschen Btaatswefen der Neuzeit,. wie Dtto Hintze immer 
wieder uns schildere ohne positive r̂iegBideologie ̂). Bei ihm 
beruht die politische Drdnung nicht auf dem Kriege und der 
r̂iegsverfaffung. Sondern das ^ucherium voÛ iehi iene ôper̂  
nikanische Wendung, kraft deren die fürstliche Bewalt über die 
Untertanen auch ohne tirieg erhöht und systematisch abgeleitet 
wird. Dem Kaiser, der ia ̂ von Bent und Brügge über das elsaß, 
den Bodensee und Diroh l̂ rain und Schlesien bis nach Bchwiebus 
in mächtigem Rund die Bronzen schirmte, ü̂berließ man das
r̂iegführen. Im Aufbau des innerdeutschen Linzelftaats hingegen 
ist die Umschlagstelle für die Staatŝ  und Rechtslehr̂  von der
aus der t̂ rieg nunmehr nur zum Brenzfau der r̂iedensordnung,
statt zu ihrer Voraussetzung wird. gebrochen wird mit dem 
Brandsatz des Benossenrichtero aus dem Heeresverband. Der



Ungenoß, der gemietete Doktor und der Rat des Fürsten können 
über alle zivilen Untertanen richten. Die Untertanen werden aus 
Inhabern einer Heerschildstufe zu Zivilisten, zu bloßen Rechtŝ  
Subjekten innerhalb des von der Dbrigkeit rezipierten ins eivile. 

Als der Dreißigjährige ̂ rieg diese Idylle widerlegt, als hinter 
der Kirchen ̂Reformation des 16 Jahrhunderts in Deutschland 
doch noch der Religionskrieg wüte^ da muß man die neue Nriegŝ  
Staatslehre aus den ^ändern entnehmen, die bereits Politisch 
säkularisiert sin̂  wie das in Italien schon seit dem 14. Jahrhundert. 
geschehen war. Vor aUem aber aus Frankreich und Holland 
kommt nun die l̂ ehre der "Politiker̂  vom Btaatenfgsteme. Nach 
täurbrandenburg hat diese l̂ ehre bezeichnenderweise ein Rat vom 
Uiederrhein gebracht̂ ). Der katholische Kaiser brach 1598 aus 
ienem Dänderrvall seiner Hausmacht um die inneren deutschen 
ü̂rftenlande herum aus militärischen gründen in Jülich ein. Da
entflammte der Beheime Rat Rheydt den Berliner Hof 1603^1605 
zum Anschluß an das neue System der Bündnisse der großen,
Ulächte 1 Rhegdt ist damals gescheitert. Uber beim großen ûr^ 
fürften dringt feine l̂ ehre durch und wird der Leitstern der neuen 
kalviniftifchen̂ fakularen Staatspolitik. Begen den heftigen und tief 
begründeten Widerstand der Lutheraner und Pietisten ̂ ) schmiedet 
das Uaturrecht hierfür die geistigen Waffen. ein Beispiel: Das
erste naturrechtliche Rechtsbuch über den ltrieg hat das tUrchengut 
beim Feinde als gute Beute erklärt. Denn nur durch die menschliche 
Satzung nicht von Natuî  seien die Bachen sakrale und religiöse 
Bachen and deshalb bedeuten sie dem Feinde der sie wegnimmt 
nichts Sakrales! Bo spricht eine neue Zeit. Das ist denn auch 
160^ gleichzeitig mit ienem Wirken Rheydts in Nerlnh gedruckt 
worden ̂).

Beidem basiert ̂ auch die Politik der deutschen einzelstaaten
auf Koalitionen und Systemen des europäischen Gleichgewichts. 
Uein ̂ rieg ist seitdem von einem einzelnen deutschen Staate geführt 
worden. Sogar der t̂ rieg 1866 if̂  was wir meist vergessen, 
Noalitionskrieg gewesen. Nus diesen Koalitionen sind freilich
Dauerformen auch der r̂iedensverfafhing geworden.



Versuchen wir muh die Verfassung dieses weltlichen Ulachtstaats 
im Bündnissysteme zu charakterisieren.

Sie sticht r̂ieg und Frieden so vollständig wie möglich zu 
trennen. UriegsverfaMlng ist nicht r̂iedensverfafhlng. ^rwdens^
verfasMng ift nicht r̂iegsverfafMng. Das Zivil und das Ulilitär
treten auseinander. Wenn den Engländern die Trennung der 
Bemalten in der Verfassung nachgerühmt wird, so geht auf das
deutsche Btaatsbild die ältere Scheidung von Zivil und Ulilitär 
zurück ̂). Sie ist der große Beitrag der Deutschen zur Staatslehrê ). 
Weltlicher Staat beginnt ba, wo diese Scheidung einsetzt. Diese 
Scheidung ift das Dogm^ das dieser Staat im ̂ us eivile registriert 
und unter dem dieser weltliche Staat sich einzurichten versucht.
Unnötig zu sagen,, daß ihm das keineswegs reinlich gelingt. Selbst 
die reinsten Vertreter der S taa tsräso n  die Hohenzoller^ haben
auch an kirchliche und an gesellschaftliche Tatbestände innerhalb 
und außerhalb ihres Landes angeknüpft. Sie haben sich gern 
als Schützer der Protestanten an die Schlesier oder als Bringer 
der Freiheit an Böhmen und Ungarn gewendet. Die Amerikaner 
haben gar einen Nreuzzug gegen uns zu führen gewähnt ̂). 
Trotzdem diese Zusätze überall auftretê  bleiben sie Rankenwerk. 
Die freie Nriegspolitik im Btaatenfgstem ist der Leitstern auch 
der deutschen Staatsräson geworden ̂). Der Nrieg ist eben als 
Btaatskrieg möglichst ohne Benutzung von Dogmen kanonischer 
oder sozialer Herkunft zu führen. Wachten die verschiedenen 
Konfessionen und die entgegengesetzten Besellschaftsschichten im 
r̂ieben auseinanderfallen. Im Kriegsfall sollte das Ulilitär durch 
die Staatsmacht und^ben Fürsten ohne innere Politik leicht zu 
lenken sein. Deshalb wie wir nun begreifê  wird das Stehende 
lieer gegenüber dem Uriegsheer zur Hauptsache. es Soll eben im 
Urieg und Frieden eines leim fern dem Volk. Strenge Trennung 
von Zivil und Ulilitär ist dem Staate notwendig, damit der
S taatsm ann räsonabel handeln kann, und nicht unter den Druck 
innerpolitischer Leidenschaften gerät. Um 17. Ulärz 1818 hat
Friedrich Wilhelm II1. fein Volk weder für kirchliche noch für 
nationale Ziele, er hat für se ine  e ig e n e  B ache, d. h. für die



Idee des Staates, 1813 die Preußen und alle gutgesinnten in 
euroPa aufgerufen l̂ ) Noch elaufewitz hat 1819 in einer sehr 
aktuellen Denkschrift die Landwehr gegen den Vorwurf verteidigen 
müssen daß durch sie der Uliles Perpetuum der eigentliche Staat 
im Staate,. zurückgedrängt werden könne. Der Staat fürchtet 
sich vor unberechenbaren Einbrüchen des Volks in den Staat. Und 
es ist wahr: die reine Staatsräson gerät durch die allgemeine Webr^ 
Pflicht in Bedrängnis. Sogar in Preußen haben 1866 die Reservisten 
Schwierigkeiten gemacht, weil der Bruderkrieg unpopulär war. Uber 
es gab kein Zurück. Die Sonderung von Militär und Zivil war 
nicht zu halten. Ulan riskierte nun auch soziale Bewegungen. Ulan 
wußt^ was man wagte. Denn elausewitz stellte nüchtern die 
r̂age: Ist für Preußen die Befahr der Invasion oder die der 
Revolution die dringendere 7 ̂ ) skür elausewitz gab es nur die 
eine Antwort: die Invasion eines der Kolosse aus Dsten oder 
Westen ist das größere libel̂ ). Aber die Revolutionsgefahr 
entsteht nun ernsthaft. Der Ulachtstaat gerät seither durch sein 
Aufgebot der Waffen in den Ulahlstrom des Bürgerkriegs. Die 
Nriege,, die ganze Dänder in belagerte Festungen verwandeln, vor 
allem der Weltkrieg, der "in dieser ̂ orm, als Aktion der ganzen 
Gesellschaft, in der Weltgeschichte ein Novum darftellt̂ , hat die 
nie restlos durchführbare Isolierung ŵischen Nrieg und mieden, 
zwischen r̂iegsheer und ̂ riedensgemeinschaft, durchgebrannt und 
damit eine der IdealPositionen des weltlichen Staats vernichtet. 
Die Fiktion als könne und solle das bürgerliche lieben sich im 
Frieden so verhalten wie wenn es Nrieg nicht gäbe, ist gefallen.

IV.
Wieder gibt uns ein Aeneral das Stichwort. Als er in Afrika 

vom Nusbruch des Krieges erfuhr, rief er aus: "ein lärieg zwischen
euroPäern, das kann nur ein Bürgerkrieg sein" ̂). Während 
die deutsche bürgerliche Weit in den t̂ rieg als in einen Wachte
staatskrieg hineinmarschiert iŝ  hat ihn die deutsche Arbeiterschaft 
bereits als Bürgerkrieg, nämlich zum Sturz eines Bozialfgftems,
bejaht. Wir marschierten gegen (Frankreichs die sozialistische Arbeiter̂



Schaft aber marschierte gegen den I a r e ^  beide um der deutschen 
Selbstbehauptung w illen ^). ^

Bo sind im Kriege bereits die beiden verschiedenen Grundlagen 
der Kriegführung hervor^ und aüseinandergetreten. Der alte 
preußische S taa t wurde dabei wider Willen und sicherlich gegen 
feine Räfon zur Bejahung des rein nationaldemokratischen Btaats^ 
gedankens des 19. Jahrhunderts genötigt. Damit aber zerstörte
der Preußische S taa t das Fundament seiner ^riegsperfassung be^ 
sonders hier im Dsten. Denn hier im Dsten wohnen die Uati^
onalitäten auch in horizontaler Schichtung als BesellschaftBfchichten
übereinander. Hier im Dften erwies sich daher allenthalben der 
Uationalitätenkrieg zugleich als Bürgerkrieg. Die Kämpfe zwischen
Tschechen und Budetendeutfchen, ŵischen Polen und Deutschê
zwischen Kroaten und Berber zwischen Biebenbürger wachsen und 
Rumänen, zwischen Ungarn und Slowake^ zwischen Polen und
Ruthenen sind soziale Kämpfe und nationale Kämpfe zugleich.
eben das macht sie so unentwirrbar. ^ben das macht die rein 
nationalstaatliche ^öfung vom Boden eines Krieges im Wachte
staatensgstem so unbefriedigend.

Zu Bürgerkriegen der Uten fch heit werben die Kriege der Völker
vor unseren Rugen. Dhne daß sie aufhärten^ Wacht und R eligion^
kriege zu fein,, wird doch ihre Dominante nicht die Invasion 
Sondern die R evolu tion  ihr Ziel nicht Regiment sondern Be^ 
sellfchaftsordnung. B ism arks Aufrufe von 1866 an die Böhmen 
und Utaggaren werden einst als sanftes Präludium  wirken gegen^ 
über der sozial revolunonären Sprache künftiger ^riegsm anifeft^
wie wir sie schon aus Brest-Ditowsk kennen.

Die kriegführende Wacht wird künftig nur noch als Beleih 
Schaftsordnung sich verteidigen können. Sie muß W irtschaftsgebiet
W irtfchaftsraum fein, um Anspruch au f politische Eigenmächtigkeit
zu erheben: D as läriegsheer muß daher als unzerstörbare A rb e ite  
gemeinschaft sich darstellend Soll Widerstand erfolg versprechen.

D as Bemeinschaftserlebnis des Krieges erstreckt sich damit viel  ̂
weiter als auf die kämpfende Truppe. Die kämpfende Truppe 
könnte m an noch immer mit dem Utiles perpetuus und seiner



Eingabe an die S taatsräson verwechsele obwohl auch das ein 
schwerer Irrtu m  wäre. Banz unmöglich wird diese Verwechselung
aber für all die Nichtkombattanten, auf denen künftig die Haupt-
last eines Krieges liegen muß. Die ̂ rau in der tiücĥ  der Bauer
hinter dem Pflu^ der Chauffeur am Steuer der Beamte am
Schalte^ sie sind alle eingereiht in die csront des Wirtschaftskriegs. 
Und ihre Teilnahme wird daher die B taatsverfaüüng entscheidend 
mitbefnmmen.

D as Dhema.der Reserven mag die Aufgabe illustrieren.
Der freiwillige Zustrom von unerschöpflichen Reserven ist immer 

im Kriege die Vorbedingung des erfolgs. Daß die unendlich
gestaffelte Bereitstellung von Reserven das N und D aller Nriegs^
Weisheit if^ lehrt nicht nurelaufew itz. e s  ist auch die Erfahrung
des Weltkriegs. Als unsere m aterielle^ physischen und moralischen 
Reserven aufgebraucht w aren, die Feinde aber noch neue Reserven
(Amerika) mobil machen konnten, w ar auch ohne ̂rontentscheibung
der Urieg ^ u ^ n d e ^ ) .  U lan braucht gewisse Entscheidungen nicht 
abzuwarten , wenn die Entscheidung über die Reserven feftlteht. 
Jft die Quelle versieg^ fo besagt es n ich ts wenn das Wasser an 
der Utündung noch strömt.

Diefe freiwillige Refervebilbung w ar alfo früher au f die 
kämpfende Truppe und die Finanzen gerichtet. Der Bürger mußte 
steuerwilli^ der Krieger kampfwillig bleiben.

t)eut ist viel umfassenderes für die ^ iften z  der S taaten 
gefordert. Die Utenschen müssen ^arbeitsfähig, die dicker e r tra g e  
fähig, die Utafchinen funktionsfähig bleiben. Steuern und Blutzoll 
treten vor dieser allgemeinsten ^unktionswilligkeit zurück. I n  
allen Dänderii vollzieht sich diefe Utilitarisierung der W irtschaft^ 
front ̂ ) . Um Nriege wird der Wirtschaftskrieg der hervorstechende 
Zug gegenüber dem blutigen Gefecht. Vielleicht ist der W irtschaft^ 
krieg überhaupt der Preis, der für den ^rontfrieden gezahlt werben 
muß. Uber gerade die wirtschaftliche Kriegführung braucht das 
Bolidaritätsgefühl aller Glieder der Gesellschaft.

Deshalb wirb bas ^aeit aus dem Weltkrieg erst damit gezogen 
daß w ir uns gegen den Bürgerkrieg rüsten. Der W irtSchaftsrau^



aus dem heraus wir den anderen großen Welträumen wie Britannien,, 
Rußland ober Amerika widerstehen können, müßte funktionswillig 
werden ^). Die Gemeinschaft die soll Urieg führen können,, muß 
sich daher von allen den Befahren befreien, die ihren Wirtschaft^ 
raum zu durch schneiden drohen. Der Wirtschaftsraum der neuen 
Polio wird immer das lehrt die Beschichte --- ein ^oalitions^ 
raum fein und bleiben. Viel kleiner als das Bebiet,, daa 1014 
gemeinsam zur belagerten Heftung wurd^ wird auch da  ̂ Bebiet 
des nächsten Nriegsträgers nicht sein können. Innerhalb dieser 
Polis müssen also alle nationalen Zwistigkeiten zum Schweigen 
kommen. Denn in dieser Polio hausen viele Nationen.

Die nationale ^rage wird  ̂daher vom Nriegsträger vielleicht 
deutlich "absetzen  ̂müssen, weil dieser sonst die soziale NamPfaufgabe 
nicht läsen kann und dann eben in seinem Bebiete wehrunfähig 
zu werden droht. Die neue Polio muß wirtschaftlich Nrieg führen 
können. Dder sie kann nicht Polio fein. Die Minderheiten und 
zwar gerade die deutschen Ulinberheiten in europa suchen heut
den Weg, der zu einer großdeutschen Volksführerschaft und Volkse 
ordnung außerhalb der staatlichen Einheiten führen wird. Das
eigenständige Volk sucht feine eigenartige Freiheit innerhalb der 
großen Bozialkörper, an die es sich gewiesen steht. manche Be^
geifterung und mancher Überschwang wird feine Aufgabe finden 
wenn nur erst diese nationalen Probleme nicht mehr als Bürger  ̂
kriegsprobleme auftreten können. Der Dag muß kommen wo 
z. B. wir in Schlesien nicht länger uns von Tschechen und Polen 
umbrandet zu fühlen brauche^ weil dann der soziale Aufstieg 
der tschechisch oder wendifch oder Polnisch redenden Schichten
nicht mehr als NationalftaatsanfPruch mißverstanden werden kann. 
Die aus der französischen Revolution von 1 7 8 9  Europa vergiftende
Bleichsetzung von Staat und Nation ist für eine Nation von fast 
einem Drittel Nuslandsdeutschen ünvollziehbar ^).

Im Innern wird das ^riedensheer den Bürgerkrieg und nicht 
den Staatenkrieg bekämPfen müssen. Dhne die Reste des Uliles 
perPetuus abzubauen, müssen wir uns doch entschlossen dem Aufbau 
von Formationen zuwende^ die ausdrücklich den Ulassenkampf



in sich aufheben und nicht das r̂ontbeer, sondern das Volk im 
Uriege in ihrem eigenen Tun abbilden und vorweg verwirklichen.
Denn gegen den Bruderkrieg hilft noch nicht das stehende
Hee^ das in sich gute Kameradschaft hält, weil auch das beste
stehende Heer sich dem Volke nicht durch Aufbau eines Volks- 
hausbaltes mitzuteilen vermag.

D as "einig Volk von Brüdern^ muß aus seiner Arbeitsteilung 
vereinigt werden,, dor^ wo es wieder in unerschöpflicher ^rei^ 
Willigkeit sich regen und Schaffen kann. Dies ist der Anspruch 
des freiwilligen Arbeitsdienstes. Der Urbeitsminister ruft aus: 
"Von jedem Arbeitswilligen wird völlige Hingabe an das Be^
heimnis der freien Gemeinschaft gefordert in der es keine Herren 
und keine unechte gibt. Die Gemeinschaft steht unter dem Besetz der 
ehre^ ^ ). allerd ings drohen dieselben Utißverständnisse dem A rbeit^  
dienst wie sie 1819 elausewitz bekämpft hat. Denn viele Anhänger 
des Utiles perpetuus mißverstehen sogar den Arbeitsdienst in ihrem 
Sinne. Der Arbeitsdienst gehört einem anderen W eltalter an 
als der Utiles perpetuus. e r  fetzt die tiefere Erfahrung des Welt^ 
kriegs in bleibende Bestalt un^ iene e r f a h r n e  an s der heraus die 
arbeitsteilige Befellschaft des S ieden s fähig zur Umstellung in
eine solidarische Arbeitsgemeinschaft im Daseinskam pf wet^den muß.
Die Freiwilligkeit der tra u e n  und Ulädchen der tiriegszei^ die 
Aufgebote zum Hilfsdienst aber nicht minder die Freiwilligkeit
der Krieger von Dangemarck diese Freiwilligkeit gilt es in den
neuen form en des Dienstes zu pflegen und hervorzurufen. D ie  
F r e iw i l l ig k e i t  d e s  V o lk s  im  U r ie g ^  n ich t d ie D ie n s tp f lic h t 
des ^ r ie d e n s h e e r e s  ist d a s  P f u n t^  m it dem  d ie  W ir t s c h a f t^  
k r ie g s v e r f a f f u n g  w u ch e rn  m u ß . D as neue Heervolk muß
von dem UIiles perpetuus von einft also scharf unterschieden werden. 
e s  verkörpert Arbeitsgemeinschaft nicht Uniform. Hier bewährt 
sich die Trennung zwischen ^riedensheer und tiriegsheerl Diese 
Kriegswirtschaft nun w artet noch auf ihren Einbau in die ^riedeno^
wirtfchaft. Wir denken ^u wenig an die N rbeitslosenfrag^ die 
auch im Weltkriege bestand wie an die ^rage der Reproduktion 
der Volkswirtschaft. Schon im Kriege hieß es: "Der R en tab ilitä t^



gestchtspunkt versagt nicht nur bei der Organisation des Arbeit  ̂
marktes sondern auch bei der Organisation der Produktion." Und 
"es hätten außerhalb des Rahmens der normalen WirtschaftsPläne
Arbeiten vorgenommen werden sollen, auch wenn sie nicht rentabel 
waren^). Derselbe scharfsinniĝ  übrigens marxistische Beobachter 
sagte voraus,, daß die Arbeitslosenversicherung gegen Konjunkturen 
auf die l̂ age der Arbeitslosen in l̂ rieg und Uriegsfolgezeit keine 
Anwendung vertrage,, sondern daß Institutionen anderer Art Platz 
zu greifen hätten ̂ ). Um diese Realisierung der r̂iegser̂  
fabrunge^ um diesen Umbau der Friedenswirtschaft in eine dem 
Kriege gewachsene Wirtschaftoverfafsung ringen wir heute. Dort 
liegt unsere Wehrfähigkeit. Dort im Raum der Gesellschaftsordnung 
und nicht im Wachtstaat, fällt die Entscheidung über unsere Iu^ 
kunft. Dumpf wird sie von allen gefühlt, von vielen allzu
dumpf. Das Borgonenhaupt des Bürgerkrieĝ  steht in diesem 
âhre über Deutschland. Die Verwirrung ist unbeschreiblich und
vergossenes Blut schreit gen Himmel. 

freilich es ist auch ein ungeheurer Wandel der Btaatsaufgaben 
und der VolksverfaMlng, der vollzogen werden mus^ weil iede 
Nriegsgemeinschast nach neuer Rechtsgemeinschaft ruft. Die Ver̂  
fassung von 1919 hat die Demobilmachung der Krieger des 
Weltkrieges ermöglicht. Sie ist kostbar denn sie ist ein erster 
Schritt auf dem Wege, auf dem wir ein Ereignis, so einschneidend 
wie der Dreißigjährige l̂rieg, geifng zu verarbeiten haben. Dies 
ist die unvergängliche Bedeutung der Weimarer Verfassung innerhalb 
der ungeschriebenen Verfassung unserer Res Publiea ̂).

Wehe, wenn Deutsche im Bürgerkrieg innen und im Välkerhaß
außen zerfielen. Sie würden damit der erhabenen Aufgabe zu ent̂  
fliehen suchen, die Erfahrung des Weltkriegsheeres und des Welt̂  
kriegsdienftes in die Rechtsgemeinschaft des Friedens umzusetzen.

Auf uns, Kommilitonen, liegt die Verantwortung, daß wir das,
was der ̂ rieg auf vier kurze ̂ ahre sozusagen technisch zusammen^ 
gedrängt ha^ in langen fahren geistig verarbeiten. Der Weg ist 
weit und nicht kurz. Sie werden feine Durchmefhing schwerlich 
erleben. ist durch die technische Beschleunigung des äußeren



Uriegsverlaufs die seltsame l^age entstanden,. daß ein junges Befchlech^
das den .̂ rieg selbst nicht mehr bewußt kennen gelernt hat, in 
feine Aufgaben nachträglich so intensiv hineingerisien werden muß,,
daß es an ihrer Lösung teilnehmen kann. Alles das was Ihnen 
in Ihren iungen fahren widerfährt ist nur eben dies Hineingerissen̂  
werben aber keineswegs schon einB ̂ öfung. Wi^ Ihre Lehrer, 
können Ihnen nur die Waffen reichen,. um in diesem Beifterkampfe 
mit ehren zu bestehen. Und deshalb habe ich Ihnen hier zu 
zeigen versucht,, baß es nicht nur die ehre des Kommilitonen if̂ 
aus dem ̂ rieben jauchzend wie meine Beneration das getan --- 
in den r̂ieg zu marschieren, Sondern die Schwerere und größere
Pflicht ift dî  aus dem Nriege den Frieden zu gestalten. Weil
dies die epochale Wendung in der Beziehung der ̂ riegsgemeinfchaft 
zur r̂iedensgemeinfchaft geworden ist, weil der Weltkrieg als
R e v o lu t io n ä r  d e r G e se lls c h a f tso rd n u n g  a n p o c h i, der Rechts- 
gemeinschaft stiftet,, biete ich Ihnen  als Hilfsmittel der Klärung 
aus meinem Forschungsgebiet den großen W andel von Reichskrieg 
zu Biaaienkrieg, von Btaatenkriegen zu BefellSchaftskriegen dar. 
Beachten Sie, daß von Nirchenpolitik zu S taa tsp o litik  von S taats^ 
politik zu Befellschafwpoliiik bas P a thos der Politik wandert. 
Hier hat Forschung und l^ehre und Besinnung einzusetzen ^ ) . Denn 
sonst könnte trotz edelster Begeisterung das dem ausw ärtigen ^eind 
bestimmte Beschoß sich auf den eigenen Volksgenossen richten. 
Die Verwirrung über das neue Gemeinwesen wird erst in Ulenfchen^ 
altern sich abklären. Uber ehe dieser von unseren Heeren um^ 
schlossen gehaltene Raum nicht befriedet ifi, eher ist die Balkanisierung 
Europas nicht beseingt und eher ist das Testament des Weltkriegs 
nicht vollftrekt. Hier w arten auch der Forschung gewaltige Aufgaben. 
Denn genau wie der Glaubenskrieg gegen Türken, gegen Hetzer 
und gegen falsche Kaiser unterschieden wurde, so leben auch unter 
dem Oberbegriff "Bürgerkrieg" eine Reihe ganz verschiedener Vor^ 
fälle wie Revolution^ Wirtschaftskrieg,, lUasfenkampf ufrv. Uber 
genug davon in dieser Stunde.

über mich hinweg blickt Sie die Büfte des Ulannes an,, der diesen 
Weg vom Berufssoldaten des alten Utiles perpetuus ;zum Führer des



Heervolkes und zum Uamengeber der Kriegswirtschaft im 
tiindenburgprogramm zurückgelegt hat. Bein Name und feine
Bestalt haben als einzige vermocht unsere Pflichten unter der 
Uotwirtfchaft und innerhalb des Wirtschaftskrieges (denn als
Wirtschaftskrieg zeichnet sich diese Notwirtschaft immer schärfer 
ab) von uns zu fo rd ere  und trotz dieser Forderung Volk und
Reich zusammenzuhalten. Wenn w ir den 18. Jan u a r gewohnt 
sind, als Reichsgründungstag zu begehen, so ift am heutigen Tag
aller R n la ^  uns zur R e ic h se rh a ltu n g  feierlich zu Stimmen. Denn 
im Bürgerkriege ist die Reichserhaltung das außerordentliche und 
die Verfassung des Friedens die herrlichste Tat! Die Reichserhaltun^ 
wie sie Österreichs Völker im "Bott e rh a lten  erflehten, w ir können 
sie wohl erst jetzt in der Befahr nach ihrem ganzen Werte fassen.

^in langes lieben vieler Jahrzehnte wirb dazu gebären, die 
Verwirrung und die leichtfertige Bürgerkriegsftimmung, die Sie
heut um sich und in sich vorfindmi, siegreich zu bekämpfen. ^rft 
damit tritt leuchtend die tieffte ^ehre herv o r die das Nriegsheer
der Gemeinschaft des Friedens mitzuteilen hat.

Haß wird heut als abstraktes, a ls geistiges und papierenes
Bewächs gezüchtet und empfohlen. W ohlam m an w irft der Hoch^ 
Schule oft vor,, daß ihr Beift ein abstrakter und papierener sei. 
Uber eines hat sie m it dem Uriegsheer gemein: Der tiaß hat in 
ihr keine S tä tte  es sei denn gegen die ^ ü g ^  gegen die Prahlerei und 
gegen die Verleumdung : Der Urieger und der Kommilitone hassen 
nicht. Und daran wird kenntlich daß der Beif^ den Hochschule
und Heer zu verkörpern suchen nicht papieren und nicht abstrakt 
if^ nicht l^iteratun oder Ideologie. ist der Beif^ der aus der
Wirklichkeit zu lernen w e i^  der gehorsam ift den Tatsachen, sogar 
den Tatsache^ die sich am Schwersten lernen lassen,, wie dem 
ruhmvollen Verluste eines Krieges gegen die ganze Welt ^ ). 
Dieser Beist muß ausgehen von den Ereignissen damit ein Volk 
weiterlebt und nicht stirbt am Ungehorsam gegen die Wirklichkeit.

Urieger hassen nicht. Im  Kriege gab es tiaß nur bei den Heim^ 
kriegern. Krieger üben Selbstüberwindung. W enn ein leuchtendes 
Beispiel kriegerischer Selbstüberwindung, das in den letzten zwei



fah ren  vor uns gestanden hat,. keinen Enthusiasmus unter der
Tugend mehr errege so zeigt das die ernste B efah l in der unsere 
Rechtsgemeinschaft schwebt. Denn ein jeder ^riedensverband kann 
nur die als Glieder anerkennen,, die wie der Krieger im Heere 
die eigenen Leidenschaften, Instinkte und Triebe zu überwinden 
gelernt haben. Und zu Führern im Politischen Verband sind immer 
nur die Heeresgenossen aufgeftiege^ die einen untrüglichen Sinn 
für diese größte,, aber auch geheimnisvollste lira ft Politischer Drdnung 
sich erworben hatten.

Wachten Sie Ih re  Uräfte Zusammenhalten, damit Sie dereinst 
als Ulänner von sich sagen können: "W ir haben einen W all 
Phrasenloser Selbstüberwindung gegen den Bürgerkrieg errichtet. 
W ir haben durch diese Selbstzucht den gesamten R a u ^  den 
Deutschlands Heere im Weltkrieg vor der Verwüstung gerettet
habe^ für den Wirtschaftskrieg wehrfähig gemacht. Wir haben
den Frieden erhalten, weil wir in uns zum ̂ rieben gekommen sind.̂  

Dann wird Ihr ̂ riegertum bewährt fein. Uber dafür werden 
Sie dann auch einst als Ulänner mit leichterem Herzen als wir
heute das lüeb anstimmen können, das ietzt erklingen Soll:

Deutschland,. Deutschland 
über alles,, über alles in der W el^
Wenn es stets zu Schutz und Drutze
Brüderlich zusammenhält l



Anmerkungen.
l) otto Bierbe^ naturrecht und deutsches nechh Breslauer nehtoratsrede 

vom 1 5 . 1o. 1882 , zranhsurt am main 1 8 8 3 .
)̂ 1)ie seiten 4̂ 7,, 26, 32 zeigen besonders deutlicĥ daß sür Bierde das

Recht in der geschichtlichen ^riedenSordnung erkämpft wird, nicht aber aus dem 
tniegsbeer in den Frieden wirßh

)̂ r^as wesen der menschlichen verbände. Berliner nehtoratsrede am 1 5 . io.
1 9 0 2  ̂ Leipzig 1 9 o2 , 6. 2 3 .

a. o. B. 1 4 .
)̂ Darüber stutz, zeitschrist der samgm^otistung s. Rechtsgesch. Berm.

nbtg. 43 (1922 )̂  6. ^I1I u. ^V.
)̂ nas staatsrecht des deutschen neiches von Paul gab and. In,, 1

(188o), 6. 211.
I  ebenda 8. 35 über den oberbesehl: ^Den Bereich des nrmee^Besehls Von 

dem Bereich der Armeen erordnung scharf und prinzipiell abzugrenzem ist nicht 
möglich,, denn die wesentlichen Kriterien sind beiden Begriffen gemeinsam: es 
sind Unterarten des verwaltungSbefehles. Die nrmee^verwaltuug unterscheidet 
sich in dieser Beziehung nicht im Bering sten von jeder anderen vermaltung.^ 

Johannes nlthu sius,. politiea methodice nigesta. neprinted srom rhe 
rhird Bdition of 1 6 1 4  muh an antroduetion B1l oarl Joachim Friedrich (Har  ̂
Vard Political olaSSus volume n). Cambridge 1 9 3 2  ̂ oap. :^V, Io,, oap. :lDs;RIV. 

wehrgesetz vom 9. nov. 1 8 6 7 , 4.
^) UlthusinS,. rap. 36 , 66; Bella omnino eonseeto, duces et milites in 

Snam guisgue promnciam sunt benigne et eum Sna praeda, stipendio et prae  ̂
mio Statim dimittendh non srnstra in armis retinendh ne Seditionem mo^ 
Veant vel latrocinia armati exerreanh ferner oondorcet, zitiert in meinen 
^Die europäischen neoolutionen, volßscharäßtere und Btaatenbildnng.^ ^ena 
1 9 3 1 ,, B. 407  s. vgh auch das alte wort des vegetius über das ^riedensheer: 
milites timor et poena in SedibnS eorrigit. ^piioma rei militaris II,. 2 6 .

l̂) . . . . .  . nie verroaltnng des BtaatS^anzlerS Fürsten von Hardenberg. 
Leipzig,. BrockchanS, 1 8 2 1 , B. 1 3 5 . ferner B. 1 3 7 : (h. meine:) da aber einmal der 
miles perpetnuS . . . Vorhanden sei und man dieses alles täglicher weise doch 
nicht wieder abschafsen ßönne . . .  8  1 8 5 . vertaner ist Benzenberg.



militärgesetz von 187 4   ̂ 6.
)̂ Beneraloberst von seef̂ t̂  Die zußunst dê Reichê  urteile und zhr̂ 

detungen. Berlin 1929,. 8 141.
o. o. von Haller,  nestauratiou der otaatswipenschash h 2 (18 2o), 2 6 4 . 

^) Bismarck 11. 3. 1867  im ersten norddeutschen Reichstag.
w alter Bchonseld, rser rraum des positiven Rechts. nrch. s. ^iv. 

Praxis,. neue ifolge ^V,. 1 9 3 1 ,. 6. 5 2 ,. 2 4 , 28  und sonst.
^ner ttrieg, der in dieser zdrim als ußtion der ganzen Besellschash in 

der weltgeschichte ein novum darstellh hat aus Deutschland eine ^oemoßratie 
gemacht,, deren direkte ußtion der ttrieg isi.  ̂ emil oederer ,  nrchio für sozial^
missenschan. 4o (1 9 1 5 ), 19 3 .

rierselbê  nrchio 39 (1915 )̂  8 4 9 . oederer verwendet hier die bekannten 
rönnie^schen Kategorien Gesellschaft und Bemeinschast. 1)atz diese erganöungs^
bedürftig smth weil zwar das vom im ltrieg als Heervolß eine Bemeinschash 
das Heer aber ein anderes so^ialgeuus barstem, haben inzwischen schmalen^
bach, Dioshuren̂  1922, nnd ich, nräfte der Bemeinschash 1925̂  B. 23oss., 238 ff.,. 
dargelegh

henrieus Boeer^ de bello et Uuello rrartatus ^uris (zuerst 159 1 )̂  ri^  
bingem neeuperatae per ohristum salutis 1 6 o7 , der sich richmh das erste juri  ̂
stische Buch ,̂ nach natürlicher methode^ über den l r̂ieg vorzulegen. ^r gibt die
^riegsgründe in 1̂  6. ^r verlangt 1. JmperatoriS autoritas und 2. justa causa. 
wahrend sonst verteidigung und Rache für Unrecht deu ürieg rechtfertigen, wird
der ungrisssßrieg gegen rücken und Barrazenen noch ^ugelassen  ̂ aber nur zur 
neeuperatio dessen,. was der ohristiauismus besessen hat. er unterscheidet ferner 
die Dringlichkeitsstufen des BrundeS. schon weiter geht nl thu sius  oap .^R V ^ö  
causa belli guae jure nititur,. est 1. desenSio libertatiS et jurium suorum et 
propulsatio vis illatae, 2. religionis purae defensiv 3. repetitio rerum per in̂  
junam ablatarum^ 4. justitiae denegatio  ̂ 3. eonspiratio eum hoste et rebellio. 
hingegen hat er merkwürdigerweise in Kapitel ^VI,. 17  eine andere oiste mit 
sieben gerechten Bränden.

)̂ oarl schmitt,, ner negriss des politischem 1931̂  will nur den oin̂el̂ 
staat aus sein ̂ riegsrecht untersuchen. Der ̂ rieg gegen die ungläubigen und 
der Bürgerkrieg erscheinen daher bei ihm (6, 37 nnm. 13 a und B. 84) nur als 
Brenzsälle. dadurch droht seiner ̂ feind̂ reundlehre ein gefährlicher mißbrauch. 
Denn da ein ltrieg eines einzelnen Btaates nach den technischen matzen des 
weltlirieges ßaum denßbar ish so stotzen Bchmitts oeser̂ stau gegen den un̂
erreichbaren Begner jenseits der Brenöen in einem Kriege,, zum ersatz gegen den 
Begner des Krieges im eignen Btaate vor. rlamit aber machst die Bürgerkriegs^ 
Ideologie und es weiht der nationalßrieg^ so wie ^reu^zug,. Religionsßriec^ Brb  ̂
solgehrieg alle ihre zeit gehabt haben, jedoch nicht ßonseroiert werden konnten.

Bchmin belegt selber den modecharalner der ̂ riegsgründe mit pufendorfs 
vehre,. die Indianer seien von natur roegen geächtet als menschensresser (6. 43
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n. 16). jedoch darf man diese (trage nicht eima aus den aolonialiutereaen des 
pusendorsschen Zeitalters erklären. vielmehr hat diese ̂ frage eine bedeutende
Beschichte. ach fand zunächst die Blosse auod super von Jnuozen̂  1V. zu 
1)ehretalen IIh 85 de statu monachorum. 1)ann hat der Spanier oovarruvias 
ausdrücklich die Kannibalen in Schutz genommen. ahm folgt noeer Î 6̂ 21: 
ĵusta belli gerendi causa non est violatio legis naturaê . man ßann darin 
eine interessante Formulierung des r̂eiheitsraums der volher und der non̂  
anteroention sindem

am ganzen ähnelt ochmitts Bemühen um den staat der ̂ irchenlehre des 
Preises um Pius H. (14S8--1464). nessen netraetationes und vor allem seine 
berühmte nulle 6xeorabiiiS ßnd heut ahnten. 1)enn sie haben den ordo der
nirche immerhin von 146o--1521 gegen jeden nücßsan in die Uuslchrettungeu 
des Konziliarismus (- Parlamentarismus) und der huspten geschützt, rleren 
unreife und Verfrühte turchenresorm v̂ang die Kirche zu brutaler nbtoehr̂
ohne freilich das nesormproblem selber ̂ u lösen. nie sozialrevolution (̂ ommû  
nismus) ist eine versrühung gewaltsamster nrh lange vor der ̂ neifê  der Bê  
sellschan. 1)as macht eine ähnliche Atempause mitsamt ,chrutaier̂ Restauration
der staatlichen näson und niederschlagung des parteiismus notwendig.

)̂ sie haben heidnisches liampsrecht und ahnenßultischeS ̂ riedensrecht als
versassungsrahmen. vgh daöu vor allem die ausgezeichneten UuSsührungen 
von w. 6rben̂  Kriegsgeschichte des mittelalterŜ 1929. r̂ben stellt die ̂ ampf̂  
handlang als Rechtshandlung erueut aus oicht. hierher gehören wohl auch die 
ûhrerßämpfe von marius bis û Kaiser narl V. neun notfalls ßann der 
Bewalthaber für den ganzen Bewalthausen stehen. auch das ̂Beben̂  und ̂oiesern̂ 
einer Schlacht (Brimm, wtb. 1V̂  1, 1685 und Vb 99D ßann man ̂ ur ̂ rgän̂  
zung dieser vorstenuugeu Vielleicht heranziehen und die reichliche verwendung 
von wai und walstatt für nichtstätte (Brimm ̂ III u. diesen warten).

)̂ näheres darüber bei nosenstocß̂  1)ie (furt der r̂anßen und das 
schisma (nosenstocĥwittiĝ nas Inter der nirche, 1̂ Berlin 1928̂  463 fs. : derselbê
rue europ. Revolutionen,, 1932,. 2o1 fs.̂ 1o8 ff. u. Brachmann^ Die unsange 
der slaoenmission und die nenovatio amperii des wahres 8oa Berlin 1931, 3. 18.

)̂ 1)a die einzige Besamtdarstellung der oapena von anders, aber auch 
Brunners nechtsgeschichte beide vom Urßunden̂  und ânzleiwesen ausgehend 
tritt die heeresßirchliche und theologische Rolle der Kapelle bei ihnen in den 
Hintergrund. so stellen wir wenigstens stichwortartig die Hauptpunkte ^  
sammen. 742 (ooneilia 1̂ 3) wird dem hausmeier durch das erste - reichlich 
prinzipielle -- nesormßonzil der Kriegsdienst seiner geistlichen oappaträger auŝ
nahmsweise verbilligt. ms aber 751 der Benerausstmû  der hausmeier, ̂ önig 
wird,. nimmt seine heeresgeistlichßeit automatisch an seinem nusstieg teih sie 
fungiert als des Königs oberstes kirchliches Bericht und als theologisches ,.6gnod̂  
(ähnlich dem russischen) vor Bischöfen und metropoliten. sie trägt die sogenannte 
hatolingische Renaissance voran.



seit 794 setzen die versuche ein,. das wirßen der napelle mit den altbirckh 
lichen canones aus^usohnen (l^anon 38  des frankfurter aonzils). nie Crbau  ̂
ung Aachens gibt der napelle wie dem ^onig zum ersten m al einen festen Bitz. 
noch bi  ̂8 4o gilt der ..senior rapellanus^ (ooncilia II, 8 4 8  sp.) als mächtiger denn 
die metropoIiten. Ine kirchliche nesormpartei (hin^mar,, de ordine palatii) 
sucht die anormale machtfülle dieses ^apellenmaior wenigstens formell nach dem 
muster des päpstlichen Gesandten in Byzanz auf^nfassen nnd damit --  als 
apocrisiarius -  zu legalisieren. Aber das besagt nicht mehr als z. B. die eben̂  
saus rein formelle Legalisierung der anormalen uorgregorianischen Rechte der 
Btesanoßrone über die nngarische Kirche dnrch die Papste des anattrocento.

Durch die Reichsteilung darbt zwischen 8 4 8  und 8 7 0  die ostfranlüsche oa  ̂
pella der Residenz in uachen. Deshalb wird 8 5 2  die Kapelle zn ^ran^surt gê  
stiftet. niese ^apeslenstistung in ikran^surt hat die verbindung des arz^apella^ 
nals mit dem in ^ranßsurt inständigen mainz Vermittelt. sie war vollzogen,, 
als Rachen 8 7o wieder an das ostreich sieh

^) hostiensis I,, 36  de treuga et pace guid Sit iustum^benum u. ij de 
euius bellt. 11azu vanderpol^ oa doctrine SrosaStiaue du Droit de Buerro,,
Paris 192 5  ̂ B. 22öss.

Bo ngobard (bei oudmigs des Frommen ,^xauetoratio^, migne 1o4,. 
3 1 2 . so aber auch noch i^arl V. im wormser edibt (üalßoss, Das w . e., 
histor. Bibliothek 87 , münchen 1 9 1 7 )̂  Eingang.

^) Diese Bpannung Von Königshaus und tiaiseramt legt dar mein i^önig^ 
haus und stamme in Deutschland Von 91 9 - 1  eso, Leipzig 1 9 1 4 .

Bsp. oehnr. artiges 4.
^) u. Brackimann^ Îue unsänge der slawenmispon und die nenouaiio 

amperii des wahres 8oo,, Berlin 1 9 3 1 , B. 1 8 . rla^u die bedeutsamen Uusführungen 
von Hans Hirsch, v̂er mittelalterliche ^aisergedanlie in den liturgischen Bebeten. 
minaöBesch. 4o (I93o),, iss. Die aurie hat später uberall den Kaiser durch 
den Papst als ^uerus Imperator ̂  verdränge Das ^eigt sehr gut die große 
Blosse Bient des Papstes annozenz IV. ^um eitel IÎ  2 4  de iureiurando der 
De^retalen,, die vom Blaubens^rieg handelt. aber damit ist sachlich nur das 
kirchliche organ ausgewechselt. ^Inn necht durfte ulexander Von noes die weg^ 
Iassung des Kaisers im üanon der messe als eine Bünde wider den Beist der 
mittelalterlichen weltordnung auffallend (Hirsch B. 1 7 .)

^) B. R ädl ,  Tschechen und Deutsche, neichenberg 1 9 8 0 .
^) Die ^urücßdatiernng moderner staatsgedanhen gibt dann solche natsel 

aus wie das mir unverständliche Buch von u. oartellier^ w  eltgeschichte als 
machtgeschichte I (1 9 2 7 ).

^) man. Bermaniae epiStolae aem oarolini V,, 6o1. nosensto^w nti^  
uuer der Kirche Î  5 2 9 .



vgr da^u Justus Inoser, Patriot. Phantasien. Beantwortung der (krage: 
ast es billig, daß Belehrte die oriminalurtheile sprechen 7 1 7 7o 22. Btü^, ferner 
über den RejchStagsabschied Von 1 7 8 I, 1 7 7 a  5. Btüt^.

^  Die beiden Plane inaximilians Von 1507 nnd 1511 lind Viel diskutiert 
worden. Bute Übersicht über beide, in ach sehr verschiedene Projekte bei nugust 
naegle, hat Kaiser maximilian I. im ̂ ahre 1507 Papst werden wollen 7 hist. 
âhrb. der Börrê Besellschan 28, 1907, 44 ss., 278 ss.

^) weimarer nusgabe 6,, 454. Die stelle ist zu lang, nm ße abzudruehem 
aber außerordentlich einschneidend. vgh ^u der damaligen Problemlage neich-- 
Staat nunmehr Peter Raudw,, Die Kaiser ̂ Jdee narls V.̂ , dargestellt an der 
Politik der Jahre 1 5 2 8 - 1 5 4 0 , Berlin 1 9 8 2 .

^) otto hintze, BtaatSVerfassung nnd HeereSVersassung, Dresden 1 9 0 6  ̂
6 . 2 5 . derselbe,, Historische Zeitschrift 1 4 4  (1 9 8 1 )  ̂ 2 8 7  ss. naloimsmus und 
staatSrason in Brandenburg zu Beginn des 1 7 . Jahrhunderts.

^) Die Einzelheiten bei o hintze,, histor. ztschr. 1 4 4  (1 9 3 I), 2 5 8  ss.
^  Die bedeutendste pietistische widerlegung der oehre Von der Staatsräson 

und ihrer naturrechtlichen ^riegsideologie ist wohl die schritt Flucht und Rechte 
1705, an der 9. B. Btru^ beteiligt ist; ugb neue Leitung Von Belehrten Bachen, 
Leipzig 1715, 3. 498. oandsberg, Besch. d. dt. Rechtsw. III, 2, 1898, 86. über das 
Aussehen, das sie erregte, Beispiele in nooa oiteraria Inaris Baltin ^nni 1707 
(oübe^),. 166; oßtober 1705̂  291,, nooa mteraria Bermaniae 1705, 221. Sie 
knüpft an die Begrisse Krim und rhummim ( -  vicht nnd wahrheit) der 
BibeI am zedier, uniu.^oe^. 51, 63, deren aktuelle Bedeutung durch m. Buber, 
Königtum Bottes, 1982, wieder erweck wird. I^as alte Buch Verdiente nähere 
Untersuchung.

Barer, nusgabe Von 160 7  3. 1 1 5  I,, 1 7  ̂ 4 de praeda bellica.
^) Die wortgeschichte sür miles perpetuus scheint einen interessanten Bei  ̂

trag ^u liefern für die typische Art der Umdeutnng  ̂ die den antiken voßabeln 
durch den neuzeitlichen Humanismus widerfährt. w as im unmien das Banze 
bedeutet hatte, mird Vom Humanismus sür den durch ihn gerade hinzugesügten 
neuen Faktor Verwendet. Denn der Hnmanismus scheint gerade den neuen 
Begriff ,,,mnitär^ durch die wortgleichung an die lebenslängliche nnegspslicht 
jedes oims RomanuS (also an sein Begenteu!) geßnüpft ^u haben!

wenigstens beginnt p. u. andewig seine Dissertation Disserentiae iuris 
Romani et Bermaniri in re militari (halle 172 1 ) mit den markanten und doch 
offenbar an den Iniles perpetuus seiner eigenen zeit gemahnenden Batzen: 
^Romano iure m il i t ia  suerat  perpetua ,  eague Stipendiaria: partim guod 
Roma unioerso inhiabat orbi; partim quod iuris principio illo regebatur, bel̂  
lum natura esse omnium adoersus omnes. unter instituta oeterum Berma^ 
norum,, guibus in pare nulli milites, negue in bello alii gnam subditi et dientest 

^) nosenstoch,, Die europäischen Revolutionen. ^ena 1 9 3 1 , B. 2 3 os.



über den ̂ nreuzzug des Sternenbannerŝ  ausführlicher mein europa 
und die ohristenheit, Kempten 1919.

meineeße, Iie odee der JtaatSräson in der neueren Beschichte,, gibt 
die ideengeschichtlichen Brundlagen für diese n̂twickilung. es wäre sehr er̂ 
toünschh wenn sein Buch nach der seite ergänzt tvürde,. une jeweils die organî  
sation dieser näson und der Beheimuisse des Staates,, sowie die plötzliche ent̂
schlutzsassuug zum Kriege garantiert werden sollten.

)̂ meine Jache ist die meines volhes und aller Bntgestnnten in ̂ uroPâ . 
Besetẑ sammlung für die königlich preußischen Staaten 1813 nr. 7 B. 37.

)̂ uns ̂ vorteile und nachteile der preußischen oandmehr̂  1819, gebracht 
in schwartz,, oeben des BeueralS o. V. olausewitẑ Berlin 1878̂  11̂ 288 ff.
Bezeichnenderweise war diese schrist via Bueisenau an hardenbergs ndresse gê 
richteh dessen standpunßt nnsere unm. 11 hlärh siehe hierüber Hans notĥ  
selŝ oarl o. olausemiî  politische Schriften und Briesê manchen 1922̂  B. 242. 

)̂ Aus ̂ unsere ̂ riegSoersassuuĝ  gleichfalls 1819, bei RothselS 6. 153.
ogauteg.

^) Jn  dieser revolutionären nussaüung eines Krieges gegen Rußland dars 
man nicht nur die sozialistische parteidoßtrin vermuten,, so nahe das liegen 
mag. ulter und umsang dieser sicht zeigen die verse des habsburgisch und 
konservativ gesonnenen ^rauö Brillpar^er aus dem vormürz ^un Rußland^: 
1)och mer^, du gräbst das Brab dem eignen Reiche;  ̂ ^venn, erst gestützt des 
Rechtes heilig HauŜ   ̂ ziehn wir einher als unsrer Führer Bleiche Und tilgen 
dich als letztes Unrecht aus.

)̂ über diesen sinn ,,,deS deutschen opserS von 1918̂  sehr gut Bunter 
Brün bei, rsie Sendung der jungen Beneration. versuch einer unpassenden 
revolutionären sinndeutung der îrise. manchen 1932, B. 364s.

vgh näheres über diesen sinn von (faseismus und Bolschewismus in 
meinem ^Arbeitsdienst -- Heeresdienst^,, csena 1 9 ^2 .

ist bezeichnend̂ daß die Kommunisten in der gesetzlichen nrbeitŝ 
dienstpslicht ihre große ohanre erbaten, um hier von innen her,. unter andere 
millig arbeitenden̂  ihre neoolutiousarmee öu schassen.

)̂ über diese Balkanisierung ,̂ uropaŝ  durch die französischen national 
staatSideen gehe nosenstocki, Die europäischen Revolutionen, 313 ss. zur 
(frage der volßsordnung Bernatziß̂  über nationale niatrißem 191o; Seipel̂  
me geistigen Brundlagen der minderheitensrage,, 1925; Hugo wintgeus, Uer 
völkerrechtliche Bchutz der nationalen,, sprachlichen und religiösen minderheiten, 
Stuttgart 1930; Buttmann, Die theoretischen Brundlagen der minderheiten̂
frage. Pees (Ungarn) 1 9 2 9 : ^szunurwehr^ t̂schr. für minderheiten^uitur^ 
organ der nationalen minderheiten Deutschlands; max hildeberth Boedm^
Europa orredentâ 1923. r̂ich negser̂  nie BeschichtSwissenschafh 193ô  und 
das gediegene werß Inax hildebert Boehms,. nas eigenständige volh, 1932 

ueichsarbeitsminister schässer im Rundsunß am 16. ̂uli 1932.



^) a. oederer,. ^Die vage des urbeitsmarßtes und die ußtionen der 
anteressenverbände zu Beginn des ^rieges^, nrchiv f. soeialtoiss. 4o (191 8 ), 167
unm. 2o und 3. 1 7 4 .

)̂ a. o. 6.171: 1:. hat diese stühen 6rhenntnissê so viel mir beßannh 
später nicht weiter versolgh

)̂ über diese zuußtion Vgl. ̂ me ungeschriebene versassunĝ  in politische 
Reden. vierßlang aus vol̂  Besellschash staat und nirche. Berlin 1929.

)̂ über die nolle gerade der Hochschulen ûr ubwehr der Bürgerkriegŝ 
gefahren Vgl. u. a. mein Referat ,,.rue soziale zunßtion der Hochschulen weit- 
studentenwerh 1932,, und D̂eutsche nation und deutsche Universität, zur 
intensiven Beite der Hochschulreform̂  deutsche nundschau 57,. 3 Dezember 193o.

v̂r. heimich B rüning  am 1 3 . ohtober 1 9 3 1 : ,,.Uer weg,. den die Reichs  ̂
regierung gehh ist der weg der unerßennung der wirßlich^eit.^ Dag dies 
kriegerisch und im tiefsten Gegensatz öum opportunismus gesagt ist̂  zeigt ein̂  
dringlich w e r n e r  picht, jenseits von Pazifismus und natioualismus, manchen
1932̂  B. 187.



4t d4l1A1o. rrobnue: 1. sobl..,




